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Bewilligungs- und Abrechnungsstellen sind

a)  für die Beamten in Ausbildung im Flurbereinigungsdienst die Flurbereinigungsdirektionen
 
b)  für die übrigen Beamten in Ausbildung das Staatsinstitut für die Fortbildung der landwirtschaftlichen 
Lehr- und Beratungskräfte.

 


